	Übersicht: Löschfristen nach dem Tod

	Datenart
	Rechtsgrundlage
	Löschfrist

	Pflegedokumentation
	§ 630f BGB
	10 Jahre

	Abrechnungsunterlagen, Verträge
	§ 147 AO, § 257 HGB
	10 Jahre

	Einwilligungen allgemein
	Keine gesetzliche Regelung
	Sofort nach dem Tod

	Foto-Einwilligung
	bis Widerruf durch Erben bzw.
3 Jahre nach Tod (Empfehlung)
	Spätestens 3 Jahre nach 
dem Tod

	Korrespondenz mit den Angehörigen
	Keine gesetzliche Regelung
	Sofort nach dem Tod

	Unterlagen zu Haftungsfällen
	§ 199 Abs. 3a BGB
	30 Jahre



